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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1375/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 1 Siegen, 25.04.2023 
Bereich: Wirtschaftsförderung 
Bearbeitet von: Frau Kühn 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen 
und Liegenschaften 25.05.2023 

Haupt- und Finanzausschuss 07.06.2023 

Rat 21.06.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Finanzierung der Verbraucherberatung Siegen-Wittgenstein 
Vertrag zwischen der Stadt Siegen, dem Kreis Siegen-Wittgenstein und der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen ab 01.01.2024 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen ermächtigt den Bürgermeister - gemeinsam mit dem 
Kreis Siegen-Wittgenstein und der Verbraucherzentrale NRW - für die Zeit vom 01.01.2024 
bis 31.12.2028, einen Vertrag über den jährlichen städtischen Anteil am kommunalen 
Zuschuss entsprechend den Darstellungen in der Vorlage abzuschließen 
 
Sachverhalt / Begründung: 
Die Verbraucherzentrale NRW betreibt in Siegen eine Beratungsstelle, die durch das Land 
Nordrhein-Westfalen sowie durch den Kreis Siegen-Wittgenstein und die Stadt Siegen 
finanziert wird. Seit dem 01.08.2009 ist die Beratungsstelle in der Friedrichstraße 1, 57072 
Siegen, ansässig. 
 
Die Verbraucherzentrale NRW bietet Kommunen ein Basisangebot für die Ausstattung mit 
allgemeiner Verbraucherberatung an. Je nach Größe der Kommune ist ergänzend ein 
Stellenplan mit einer Mindest-Personalausstattung verbindlich verankert. 
In der Verbraucherberatungsstelle Siegen sind zurzeit eine Leitungsstelle, eine 
Beratungskraftstelle, eine halbe Büroassistenzstelle, die Stelle eines Rechtsbeistandes (auf 
Basis eines Honorarvertrages; derzeit 1,5 Stunden pro Woche) sowie eine 
Reinigungskraftstelle eingerichtet. 
 
Der derzeitige Vertrag endet am 31.12.2023. 
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Der städtische Anteil belief sich für das Jahr 2023 auf 68.719,00 €. 
 
Das Land NRW sichert verbindlich eine hälftige Mitfinanzierung des örtlichen Basisangebotes 
an allgemeiner Verbraucherberatung zu, wenn sich die Standortkommune im Gegenzug zur 
Übernahme der verbleibenden 50% der Gesamtkosten verpflichtet. Hiervon übernehmen die 
Stadt Siegen und der Kreis Siegen-Wittgenstein jeweils die Hälfte. 
 
Der kommunal zu tragende 50%-Anteil an den Kosten wird auf Basis der direkten Personal- 
und Sachkosten und eines pauschal in Rechnung zu stellenden Gemeinkostensatzes von 
derzeit 15 % auf die direkten Personal- und Sachkosten ermittelt, wobei sich die in der 
allgemeinen Verbraucherberatung erwirtschafteteten Entgelte als eigene Erlöse der 
Beratungsstelle mindernd auf Kommunal- und Landeszuschuss auswirken. 
 
In der Vergangenheit wurde bei einer stichprobenartigen Erhebung festgestellt, dass die 
Ratsuchenden jeweils zur Hälfte Einwohnende der Stadt Siegen und anderer Kommunen des 
Kreises Siegen-Wittgenstein sind. Dies wurde zuletzt durch eine Kurzerhebung (Stand 
12.04.2023) bestätigt. Es ist vorgesehen, weiterhin einen gemeinsamen Vertrag zwischen 
der Verbraucherzentrale NRW, der Stadt Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein 
abzuschließen. 
 
Die Verbraucherzentralen haben insbesondere die Aufgabe, die Allgemeinheit und 
Einzelpersonen sachlich, unabhängig und anbieterneutral über alle die Verbrauchende und 
Haushalte betreffenden Fragen möglichst umfassend zu informieren und zu beraten. Häufig 
nachgefragte Themen sind Medien, Finanzen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen, 
nachhaltiges Konsumverhalten und Energiesparen sowie allgemeine Dienstleistungen. 
 
Anbieterunabhängigkeit, fachliche Kompetenz und ein niedrigschwelliger Zugang begründen 
wesentlich das positive Image der Beratungsstellen. 
 
All diese Aktivitäten tragen dazu bei, das Wirtschaftsgeschehen zu strukturieren: Die 
Verbraucherzentrale verbessert durch ihre Arbeit die Entscheidungs- und 
Handlungskompetenz der Nachfragenden. Durch ihre hohe Akzeptanz in der Bevölkerung 
festigt sie das Vertrauen der Konsumierenden in Märkte und trägt zu einem positiven 
Konsumklima bei. 
 
Mit vielen Informations- und Beratungsangeboten leistet sie einen Beitrag zur Stabilisierung 
privater Haushalte. Angesichts eines steigenden Anteils ver- und überschuldeter 
Privatpersonen ist dies nicht nur eine Hilfe für die Betroffenen, sondern auch eine Entlastung 
für die Sozialträger. 
 
Die Verbraucherzentrale ist bestrebt, den Zuschussbedarf so gering wie möglich zu halten. 
Mit Rücksicht auf zu erwartende tarifliche Steigerungen sowie künftige 
Nebenkostenentwicklungen kalkuliert die Verbraucherzentrale ab 2024 zur Sicherstellung 
des Beratungsangebotes folgende Kosten und zwingend notwendige Zuschussbedarfe: 
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2024 2025 2026 2027 2028
Gesamtkosten 307.234 € 316.073 € 324.206 € 334.277 € 342.335 €
Kommunalanteil an den Gesamtkosten 50% 153.617 € 158.037 € 162.103 € 167.139 € 171.168 €
Gesamtentgelte der Beratungsstelle 7.870 € 7.870 € 7.870 € 7.870 € 7.870 €
Kommunalanteil an den Entgelten 50% 3.935 € 3.935 € 3.935 € 3.935 € 3.935 €
Zuschussbedarf insgesamt 299.364 € 308.203 € 316.336 € 326.407 € 334.465 €
Anteil Land NRW 50 % 149.682 € 154.102 € 158.168 € 163.204 € 167.233 €
Anteil Kreis Siegen-Wittgenstein 74.841 € 77.051 € 79.084 € 81.602 € 83.617 €
Anteil Stadt Siegen 74.841 € 77.051 € 79.084 € 81.602 € 83.617 €

50%

 
Die Verbraucherzentrale legt der Stadt Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein jährlich 
einen Verwendungsnachweis sowie eine Übersicht der erzielten Einnahmen bis zum 30.04. 
des Folgejahres vor. Unter Berücksichtigung des EU-Beihilferechts ist eine etwaige Überfi-
nanzierung von bis zu 10 % unkritisch, wenn diese überschüssigen Mittel in den Folgezeit-
raum übertragen werden. Bei einer Überschreitung dieser vorgegebenen Grenze müssen die 
Mittel jedoch zurückgefordert werden. 
 
Nach Ablauf der Vertragslaufzeit erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten und Er-
träge eine Spitzabrechnung. Überzahlungen der Stadt Siegen und des Kreises Siegen-
Wittgenstein, die sich aus dieser Spitzabrechnung ergeben könnten, werden bis zum 15.07. 
des Folgejahres erstattet. Eine Unterzahlung muss durch die Stadt und den Kreis nicht aus-
geglichen werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein    ab 2024 mit höherem Eigenanteil 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
74.841,00 € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 

77.051 € 
79.084 € 
81.602 € 
83.617 € 

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 

74.841 € 
77.051 € 
79.084 € 
81.602 € 
83.617 € 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im HH Entwurf 
2024 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
 74.841 € 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
15010100 
Sachkonto 
5317000 

 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  
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Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 

 
 
 
 
 
gez. 
 
Steffen Mues 
Bürgermeister 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




